
Call&Cash - Empfehlungsprogramm     

Kunden empfehlen uns weiter …     

Sie als zufriedener Kunde empfehlen uns weiter … an Ihre Geschäftspartner, in Ihrem gewerbetätigen 

Bekannten- und Verwandtenkreis oder auch an die Geschäftsleute um die Ecke: Ihre Unterstützung 

bei der Neukundengewinnung wird honoriert ! 

Unser Dankeschön für Ihre Empfehlung 

Wir tun alles für die Zufriedenheit unserer Kunden. Erzählen Sie es weiter: Teilen Sie Ihre guten 

Erfahrungen und empfehlen Sie uns weiter – es lohnt sich. Denn für jeden Neukunden bedanken wir 

uns mit einer attraktiven Prämie. 

Teilnahmebedingungen „Empfehlungsprogramm“ (Stand Januar 2016) 

Für die Teilnahme gelten folgende Bedingungen: 

• Ihre Tätigkeit als Empfehler ist darauf beschränkt, Möglichkeiten zum Abschluss von Dienstleistungs-
verträgen namhaft zu machen oder Kontakte zwischen potenziellen Neukunden und der Call & Cash 
GmbH herzustellen. 

• Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Kunden der Call & Cash GmbH, die eine eigene aktive 
Geschäftsverbindung i.S.v. mindestens einem bestehenden Dienstleistungsvertrag  haben und volljährig 
sind. 

• Es werden nur Neukundenabschlüsse prämiert, nicht die Abschlüsse bestehender Kunden, denn es 
handelt sich um ein Empfehlungsprogramm zur Gewinnung von Neukunden (= Erst-abschluss durch 
einen Neukunden). 

• Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter/-innen der Call & Cash GmbH sowie deren 
Angehörigen. 

• Vom Prämienbezug ausgeschlossen sind Empfehlungen 
- für Produkte, die vom Empfehlungsprogramm ausgenommen sind oder 
- die gezielt/systematisch gegenseitig erfolgen. 

• Entscheidend für die Auszahlung der Prämie ist die Anzahl der gewonnenen Neukunden, nicht die 
Anzahl der abgeschlossenen Verträge dieser Neukunden, d.h. pro Neukunde kann nur einmalig eine 
Prämie ausgezahlt werden. 

• Der Empfehler darf eine Empfehlungsmail nur dann verschicken, wenn der Empfohlene der Empfehlung 
und dem Erhalt der entsprechenden E-Mail zugestimmt hat. Sollten Dritte aufgrund unaufgeforderter 
Zusendungen Ansprüche geltend machen, zeichnet sich der Empfehler verantwortlich. Auf Nachfrage 
hat der Empfehler die Einwilligung gegenüber der Call & Cash GmbH nachzuweisen. 

• Der Prämienanspruch besteht, wenn 
- der Empfohlene innerhalb von 60 Tagen einen rechtswirksamen Vertrag abschließt (maßgeblicher 
Zeitpunkt ist die Antragsstellung), 
- die Empfehlung schriftlich, online oder telefonisch der Call & Cash GmbH mitgeteilt wird, 
- der Vertrag wirksam zustande gekommen ist und weder vom Kunden noch von der Call & Cash GmbH 
abgelehnt, widerrufen oder gekündigt wurde. 

• Wird ein Empfohlener von mehreren Empfehlern geworben, entscheidet die Reihenfolge des Eingangs 
der Mitteilung über den Anspruch. 

• Eine nachträgliche Meldung der Empfehlung für einen bereits wirksam zustande gekommenen Vertrag 
ist nicht möglich. 

• Die Call & Cash GmbH behält sich vor, Empfehler und Empfohlene vom Programm auszuschließen, 
wenn diese gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen oder Anzeichen dafür vorliegen, dass die 
Kundenwerbung missbräuchlich erfolgt. Bei Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen oder sonstigen 
Missbräuchen verfällt der Anspruch auf die Prämie. Bereits gewährte Prämien sind in diesen Fällen 
zurückzuerstatten. Weitergehende Ansprüche der Call & Cash GmbH bleiben hiervon unberührt. 

• Die Teilnahmevoraussetzungen für das Empfehlungsprogramm sowie die Prämienart und       -höhe 
kann die Call & Cash GmbH jederzeit auch ohne Vorankündigung ändern oder ergänzen. Maßgeblich ist 
die Prämienankündigung in ihrer jeweils aktuellsten Form. 

• Mit der Teilnahme erkennen Sie die Bedingungen in ihrer jeweiligen Fassung an. 

• Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
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